
762 
 

 

Niederschrift 
über die 30. Sitzung des Stadtrates Unkel am  

20.09.2022 
 

Diese Niederschrift besteht aus den Seiten 762 bis 847 
mit den Beschlüssen 380/19-24 bis 398/19-24 
 
Tagungsort: Ratssaal der Stadt Unkel 
 Unkel, Linzer Straße 2 
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 
Sitzungsende: 20:40 Uhr 

 
Die Einladung erfolgte am 09.09.2022 unter Beachtung des § 34 Abs. 3 GemO. 
 
Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer: 
 
Vorsitzender: Hausen, Gerhard 

 
Stadtrat Unkel Conrad, Ludwig (bis 20:34 Uhr) 
 Efferoth, Christian 
 Haller, Michael 
 Haller, Susanne 
 Küpper, Günter 
 Laschefski, Christiane (ab 19:07 Uhr) 
 Mönch, Manfred 
 Müller, Heinz-Peter 
 Naaß, Volker 
 Plöger, Wolfgang 
 Schmitz, Daniel 
 Schuster, Dirk 
 Prof. Dr. von Keitz, Wolfgang 
 von Wülfing, Knut 
 Winkelbach, Andrea 
 Zeise, Holger 

 
Ferner anwesend: Kindler-Glätzner, Sabine 

 
Abwesend Euskirchen, Wilfried 
entschuldigt: Mußhoff, Alfons 
 Schober, Georg 
 Stolte-Herdler, Claudia 
 Thomalla, Volker 
 Winkelbach, Markus 

 
Schriftführerin: Conrad, Sabrina 
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Tagesordnung: 
 
öffentliche Sitzung: 
 
1 Einwohnerfragestunde 
2 Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr im Stadtteil Unkel-Heister 

(Vorlagen-Nr.: 1153/19-24) 
3 Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr im Stadtteil Unkel-Scheuren 

(Vorlagen-Nr.: 1154/19-24) 
4 Ausbau der Verkehrsanlage Siebengebirgsstraße im Stadtbereich von Unkel 

1. Grundsatzbeschluss über den Ausbau 
2. Festsetzung des Bauprogramms (Vorlagen-Nr.: 1160/19-24) 

5 Ausbau der Teilanlagen Beleuchtung und Gehweg der Verkehrsanlage Mero-
winger Straße im Stadtbereich von Unkel 
1. Grundsatzbeschluss über den Ausbau 
2. Festsetzung des Bauprogramms (Vorlagen-Nr.: 1161/19-24) 

6 Preisanpassung für Brennholz für den häuslichen Bedarf (Vorlagen-Nr.: 
1179/19-24) 

7 Planungswettbewerb zur Umgestaltung der Rheinpromenade (Vorlagen-Nr.: 
1212/19-24) 

8 Bauleitplanung der Stadt Unkel 
Bebauungsplan "Unkel-Süd, Änderung 13.2 Erweiterung Mischgebiet Linzer 
Straße" 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a i.V.m. §13 BauGB 
Einleitungsbeschluss (Vorlagen-Nr.: 1211/19-24) 

9 Bauleitplanung der Stadt Unkel 
Bebauungsplan "Freiflächen-Photovoltaikanlage Unkel-Hinterheide" 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit paralleler Änderung des Flächennut-
zungsplanes gem. § 12 BauGB 
Anerkennung des Planentwurfs und Beschluss zur Durchführung der Verfah-
rensschritte nach §§ 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB (Vorlagen-Nr.: 1208/19-24) 

10 Bauleitplanung der Stadt Unkel" 
Bebauungsplan "Unkel-Süd, Änderung 13.1 Bereich Lidl"  
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. §13a i.V.m. §13 BauGB 
Anerkennung des Planentwurfs und Beschluss zur Durchführung der Verfah-
rensschritte nach §§ 2 (2), 3 (2) und 4 (2) BauGB (Vorlagen-Nr.: 1209/19-24) 

11 Ausbau der Teilanlagen Beleuchtung und Gehweg der Verkehrsanlage Graf-
Blumenthal-Straße im Stadtbereich von Unkel 
1. Grundsatzbeschluss über den Ausbau 
2. Festsetzung des Bauprogramms (Vorlagen-Nr.: 1168/19-24) 

12 Einvernehmen zu Planungen und Bauvorhaben Dritter 
12.1 Einvernehmen zu Planungen und Bauvorhaben Dritter (Vorlagen-Nr.: 1218/19-

24) 
12.2 Einvernehmen zu Planungen und Bauvorhaben Dritter (Vorlagen-Nr.: 1221/19-

24) 
12.3 Einvernehmen zu Planungen und Bauvorhaben Dritter (Vorlagen-Nr.: 1222/19-

24) 
13 Vergaben 
14 Mitteilung über erfolgte Vergaben 
15 Mitteilungen und Anfragen 
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19 Bekanntmachung der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden, besonders den 
1. Beigeordneten Wolfgang Plöger sowie den Beigeordneten Günter Küpper und stellt die  
ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit des Stadtrates Unkel fest. 
 
Er teilt mit, dass für die heutige Sitzung die Ratsmitglieder Wilfried Euskirchen, Alfons Muß-
hoff, Georg Schober, Claudia Stolte-Herdler, Volker Thomalla und der Beigeordnete Markus 
Winkelbach entschuldigt abwesend sind. 
 
Der Vorsitzende begrüßt den einen Zuhörer im Saal zudem Frau Sabine Kindler-Glätzner 
von der Verbandsgemeindeverwaltung (Fachbereich 2) und die Schriftführerin, Frau 
Sabrina Conrad. 
 
Der Vorsitzende gratuliert folgenden Ratsmitgliedern nachträglich zum Geburtstag:  
im August: Herrn Christian Efferoth und Herrn Volker Naaß 
 
Der Vorsitzende hat keine Änderungen in der Tagesordnung. 
 
Da es keine weiteren Anmerkungen gibt, wird die vorliegende Tagesordnung angenommen. 
 
 
TOP 1 Einwohnerfragestunde 

 
Fragen seitens des einen Zuhörers gibt es nicht. 
 
 
TOP 2 Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr im Stadtteil Unkel-He-

ister 
 
Aufgrund des Landesstraßengesetzes für Rheinland-Pfalz sind Straßen für den öffentlichen 
Verkehr zu widmen. Dabei sind auch eventuelle Beschränkungen der Widmung für be-
stimmte Benutzungsarten oder Benutzerkreise festzulegen. 
Bei den u.g. Straßen handelt es sich um Verkehrsanlagen, die bereits seit Jahrzehnten für 
den öffentlichen Verkehr genutzt werden. Selbst wenn seinerzeit eine Widmung erfolgt sein 
sollte, genügt diese nicht den heutigen strengen Anforderungen der Rechtsprechung an ei-
nen derartigen Widmungsakt, insbesondere hinsichtlich der Frage der Bestimmtheit, wo 
eine parzellengenaue Angabe der gewidmeten Fläche gefordert wird. 
 
Der Stadtrat Unkel beschließt die Widmung der unten aufgeführten Straßen als Allgemein-
verfügung. 
 
Nach Beschlussfassung des Stadtrates wird die vorstehende Widmung öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses hat keine Auswirkungen auf den Haus-
halt. 
 
Zunächst wird noch eine Frage aus der letzten Hauptausschusssitzung beantwortet: 
 
Warum ist die Verlängerung der Brückenstraße bzw. Im Weidenberg (gegenüberliegende 
Seite der Bahn) nicht bei den oben aufgeführten Straßen zur Widmung dabei? 
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Antwort: 
„Die förmliche Widmung der bereits durch den öffentlichen Verkehr genutzten Straßen wird 
aus beitragsrechtlichen Gründen erneut vollzogen. Nach § 4 ABS wkB der Straßenausbau-
beitragssatzung der Stadt Unkel sind „alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher 
Weise nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit der Zufahrt 
oder des Zugangs zu einer in der jeweiligen Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage 
haben“ Gegenstand der Beitragspflicht. So muss die Verkehrsanlage „zum Anbau bestimmt“ 
sein. Ob eine Verkehrsanlage zum Anbau bestimmt ist, beurteilt sich nach tatsächlichen und 
rechtlichen Kriterien. Die rechtliche Möglichkeit, an die anliegenden Grundstücke heranzu-
fahren, hängt davon ab, ob die Verkehrsanlage für Fahrzeuge zugelassen ist. Dies ge-
schieht mittels einer Widmung der Straßen für den öffentlichen Verkehr. Da die hier genann-
ten Straßen(-abschnitte) im Außenbereich des Abrechnungsgebietes Unkel-Heister liegen, 
ist die Widmung nicht notwendig, da für Grundstücke im Außenbereich keine Beitragspflicht 
besteht.“ 
 
Danach wird wie folgt beschlossen: 
 
Beschluss-Nr.: 380/19-24 
Die Stadt Unkel als Trägerin der Straßenbaulast gemäß § 14 Landesstraßengesetz Rhein-
land-Pfalz (LStrG) verfügt hiermit nach § 36 Absatz 1 und 2 des Landesstraßengesetzes 
Rheinland Pfalz (LStrG) in der Fassung vom 01. August 1977 (GVBl. S. 273), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 543), die Wid-
mung der nachfolgend genannten Straßen für den öffentlichen Verkehr: 
 

1.) Am Alten Rhein 

Flur 3, Flurstücksnummer  353 (Gemarkung Heister) 

 
2.) Am Kelter 

Flur 3, Flurstücksnummern 253 und 252/4 (Gemarkung Heister) 

 
3.) An der Heisterer Ley 

Flur 3, Flurstücksnummern 369, 365/3 und 381 (Gemarkung Heister) 

 
4.) Auf dem Sand  

Flur 3, Flurstücksnummer  339/2 (Gemarkung Heister) 

 
5.) Backesweg 

Flur 3, Flurstücksnummern 276/1 und 237 (Gemarkung Heister) 

 
6.) Brückenstraße 

Flur 3, Flurstücksnummern 394 und 397 (Gemarkung Heister) 

 

7.) Kapellenstraße 

Flur 3, Flurstücksnummern 157/3 und 156/9 (Gemarkung Heister)  

 
8.) Sebastianstraße 

Flur 3, Flurstücksnummern 314/15, 241/3, 242/3 und 378/1 
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     (Gemarkung Heister) 

Flur 4, Flurstücksnummern 257/2, 267/2, 266/6 und 581/3 

     (Gemarkung Heister) 

Flur 5, Flurstücksnummer  311/11 (Gemarkung Heister) 

Flur 19, Flurstücksnummern 656/3 und 627/5 (Gemarkung Erpel) 

 

Die Straßen stehen im Eigentum der Stadt Unkel. Aufgrund des § 3 Satz 1 Nr. 3 Buch-
stabe a LStrG erfolgt die Einstufung als Gemeindestraßen. Gemäß § 34 Abs. 1 LStrG ist 
der Gebrauch dieser Straßen im Rahmen der Verkehrsvorschriften jedermann gestattet 
(Gemeingebrauch). 
 
Die Lagepläne sind Bestandteile der Widmung und können bei der Verbandsgemeindever-
waltung Unkel, Linzer Straße 4, 53572 Unkel eingesehen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 
TOP 3 Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr im Stadtteil Unkel-

Scheuren 
 
Aufgrund des Landesstraßengesetzes für Rheinland-Pfalz sind Straßen für den öffentlichen 
Verkehr zu widmen. Dabei sind auch eventuelle Beschränkungen der Widmung für be-
stimmte Benutzungsarten oder Benutzerkreise festzulegen. 
Bei den u.g. Straßen handelt es sich um Verkehrsanlagen, die bereits seit Jahrzehnten für 
den öffentlichen Verkehr genutzt werden. Selbst wenn seinerzeit eine Widmung erfolgt sein 
sollte, genügt diese nicht den heutigen strengen Anforderungen der Rechtsprechung an ei-
nen derartigen Widmungsakt, insbesondere hinsichtlich der Frage der Bestimmtheit, wo 
eine parzellengenaue Angabe der gewidmeten Fläche gefordert wird. 
 
Der Stadtrat Unkel beschließt die Widmung der unten aufgeführten Straßen als Allgemein-
verfügung. 
 
Nach Beschlussfassung des Stadtrates wird die vorstehende Widmung öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses hat keine Auswirkungen auf den Haus-
halt. 
 
Es wird zunächst eine Anfrage aus der letzten Hauptausschusssitzung beantwortet: 
Im Bezug auf die Scheurener Straße, die eine sehr enge/schmale Straße ist, müssen hier 
schon Beschränkungen, wie z.B. ein LKW Fahrverbot mit reingenommen werden? Oder 
werden solche Einschränkungen in der Straßenverkehrsrechtlichen Anordnung geregelt? 
 
Antwort: 
„Diese Regelungen sind nicht Bestandteil der vorliegenden Widmungsverfügung und wer-
den tatsächlich durch Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen vollzogen.“ 
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Danach wird wie folgt beschlossen: 
 
Beschluss-Nr.: 381/19-24 
Die Stadt Unkel als Trägerin der Straßenbaulast gemäß § 14 Landesstraßengesetz Rhein-
land-Pfalz (LStrG) verfügt hiermit nach § 36 Absatz 1 und 2 des Landesstraßengesetzes 
Rheinland Pfalz (LStrG) in der Fassung vom 01. August 1977 (GVBl. S. 273), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 543), die Wid-
mung der nachfolgend genannten Straßen für den öffentlichen Verkehr: 
 

1.) Asbergstraße 

Flur 4, Flurstücksnummer  1037/14 (Gemarkung Scheuren) 

 
2.) Auf dem Kreuzbüchel 

Flur 4, Flurstücksnummer  901 (Gemarkung Scheuren) 

 
3.) Auf Jägert 

Flur 4, Flurstücksnummer  1163 (Gemarkung Scheuren)  

 
4.) Bergstraße 

Flur 5, Flurstücksnummern 260/4, 209/2, 209/3, 213/2, 193/10 und 

     193/11 (Gemarkung Scheuren) 

Flur 7, Flurstücksnummern 13/3, 25/3 und 25/4 (Gemarkung Scheuren) 

Flur 8, Flurstücksnummern 259/1, 263/1, 260/1, 261/1 und 392/2 

     (Gemarkung Unkel) 

 

5.) Brücherweg   

Flur 4, Flurstücksnummer  1205 (Gemarkung Scheuren) 

 
6.) Drachenfelsstraße 

Flur 4, Flurstücksnummer  1084/2 (Gemarkung Scheuren) 

Flur 5, Flurstücksnummer  61/2 (Gemarkung Scheuren) 
 

7.) Grüner Weg 

Flur 4, Flurstücksnummern 1206/2 und 1207 (Gemarkung Scheuren) 

 
8.) Honnefer Straße 

Flur 4, Flurstücksnummern 854, 870, 1053, 860/3, 864/1, 1111/4 und 

     738/1 (Gemarkung Scheuren)  

 
9.) Im Baesacker 

Flur 4, Flurstücksnummern  1066, 1062 und 1027 

      (Gemarkung Scheuren) 
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10.) Im Horsberg 

Flur 4, Flurstücksnummern  960/1, 940, 935 und 933 

      (Gemarkung Scheuren) 

 
11.) Im Winkel  

Flur 8, Flurstücksnummer  395/4 (Gemarkung Unkel) 

Flur 5, Flurstücksnummer  263/1 (Gemarkung Scheuren) 

 
12.) Lohrbergstraße 

Flur 4, Flurstücksnummern  910, 907/1 und 982 (Gemarkung Scheuren) 

 
13.) Löwenburgstraße 

Flur 4, Flurstücksnummern  1112, 1149 und 1119 

      (Gemarkung Scheuren) 

 
14.) Ölbergstraße 

Flur 4, Flurstücksnummern  889, 898, 874, 867/5 und 894 

      (Gemarkung Scheuren) 

 
15.) Petersbergstraße 

Flur 4, Flurstücksnummern  983, 987, 953, 976, 972/7, 972/4, 973, 970 
      und 1003 (Gemarkung Scheuren) 
 

16.) Siebengebirgsstraße 

Flur 4, Flurstücksnummern  1183/3, 1183/2, 1183/1, 1182/2 und 1187/5 
      (Gemarkung Scheuren) 
 

17.) Scheurener Straße 

Flur 5, Flurstücksnummern  336/107, 235/1 und 255/6 

      (Gemarkung Scheuren) 

Flur 4, Flurstücksnummer  1111/2 (Gemarkung Scheuren) 

 
18.) St. Josefstraße 

Flur 5, Flurstücksnummer  259/1 (Gemarkung Scheuren) 

Flur 6, Flurstücksnummer  138 (Gemarkung Scheuren)  

 
19.) Wolkenburgstraße 

Flur 4, Flurstücksnummern  1028 und 1048/2 (Gemarkung Scheuren) 

 

 
Die Straßen stehen im Eigentum der Stadt Unkel. Aufgrund des § 3 Satz 1 Nr. 3 Buch-
stabe a LStrG erfolgt die Einstufung als Gemeindestraßen. Gemäß § 34 Abs. 1 LStrG ist 
der Gebrauch dieser Straßen im Rahmen der Verkehrsvorschriften jedermann gestattet 
(Gemeingebrauch). 
Der Gebrauch der Fußwege ist im Rahmen der Verkehrsvorschriften den Fußgängern ge-
stattet 
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Die Lagepläne sind Bestandteile der Widmung und können bei der Verbandsgemeindever-
waltung Unkel, Linzer Straße 4, 53572 Unkel eingesehen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 
Stadtratsmitglied Christiane Laschefski nimmt um 19:07 Uhr am Beratungstisch Platz. 
 
 
TOP 4 Ausbau der Verkehrsanlage Siebengebirgsstraße im Stadtbereich von Un-

kel 
1. Grundsatzbeschluss über den Ausbau 
2. Festsetzung des Bauprogramms 

 
1. Grundsatzbeschluss über den Ausbau 
 
Da es sich um einen beitragsrelevanten Ausbau im Sinne des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) handelt, muss der Ausbau durch den Stadtrat formell beschlossen werden. 
 
2. Festsetzung des Bauprogramms 
 
Anders als im Einmalbeitragsrecht hat das gemeindliche Bauprogramm, welches die kon-
krete Ausbaumaßnahme näher beschreibt, beim wiederkehrenden Beitrag keine oder allen-
falls untergeordnete Bedeutung. 
Beim wiederkehrenden Beitrag spielt die Frage, ob die ausbaubeitragsfähige Maßnahme im 
maßgeblichen Kalenderjahr abgeschlossen worden ist oder nicht, keine Rolle. Nach § 10 a 
Abs. 5 KAG entsteht der Beitragsanspruch für das abgelaufene Kalenderjahr mit Ablauf des 
31. Dezember. Bei der jährlichen Spitzabrechnung wird nur danach gefragt, welche Kosten 
in dem jeweiligen maßgeblichen Zeitraum für den den Ausbau von Verkehrsanlagen tat-
sächlich kassenwirksam angefallen sind. Auf die technische Fertigstellung von Ausbaumaß-
nahmen kommt es nicht an. 
Wegen dieser – im Vergleich zum Einmalbeitrag – deutlich geringeren Bedeutung des Aus-
bauprogramms sind an dieses deutlich geringere formale Anforderungen zu stellen, so dass 
nach Auffassung des Gemeinde- und Städtebundes (GStB) beim wiederkehrenden Stra-
ßenausbaubeitrag beispielsweise auf einen formalen Ratsbeschluss verzichtet werden 
kann. 
In Anlehnung an das Erschließungsbeitragsrecht dürfte es jedenfalls genügen, wenn ein 
solches Bauprogramm formlos aufgestellt ist; es kann sich sogar (mittelbar) aus Beschlüs-
sen des Rates oder seiner Ausschüsse sowie den zugrundeliegenden Unterlagen und selbst 
aus der Auftragsvergabe ergeben. 
Neben Rats- und Ausschussbeschlüssen sowie der Auftragsvergabe kann sich im Erschlie-
ßungsbeitragsrecht das Bauprogramm auch aus einzelnen Verträgen oder den schriftlich 
fixierten Entscheidungen von Verwaltungsmitarbeitern ergeben. 
 
Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die Ausführungsplanung des Planungsbüros Kla-
bautschke zugrunde zu legen.  
 
Diese (Bestands-) Planung hängt nun für die heutige Sitzung im Ratssaal aus. Es wird eine 
kleine Unterbrechung gemacht. Die Stadtratsmitglieder erhalten Zeit, sich die Planung an-
zuschauen. 
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Der Vorsitzende gibt zudem noch eine Beantwortung der Verwaltung zu einer Frage aus der 
letzten Hauptausschusssitzung bekannt: 
 
Frage: 
Es soll der Grundsatzbeschluss für die hier aufgeführte Ausbaumaßnahme herausgesucht 
werden, wann dieser gefasst wurde. 
 
 
Antwort: 
„Wie in der Vorlage dargelegt ist ein Ausbauprogramm, auch nach Meinung des GStB, 
grundsätzlich nicht mehr notwendig und wurde hier lediglich der Vollständigkeitshalber mit 
Verweis auf die durch den Stadtrat beauftragten Vergabe an das ausführende Ingenieurbüro 
verwiesen. Es kann auch zukünftig komplett auf die Festsetzung des Bauprogramms im 
Rahmen des Grundsatzbeschlusses verzichtet werden. In der Zukunft werden die Grund-
satzbeschlüsse wieder vor Beginn der Maßnahme gefasst.  
Nochmal zum Verständnis: Das Bauprogramm war bei den einmaligen Straßenausbaubei-
trägen von zentraler Bedeutung, da dies den Zeitpunkt festlegte wann eine Straßenbau-
maßnahme abgeschlossen war und somit die sachliche Beitragspflicht entstand. Bei den 
wiederkehrenden Beiträgen mit Abrechnung über das „A-Modell“ entsteht der Beitragsan-
spruch mit Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres und wird in Höhe der bis dahin kassenwirk-
samen Aufwendungen ermittelt. Unerheblich ist, ob der Ausbau im Kalenderjahr auch be-
endet wurde. 
 
Da die hier vorliegenden Sitzungsvorlagen diese Grundsatzbeschlüsse sind, liegen diese 
dementsprechend nicht vor…„ 
 
Danach wird wie folgt beschlossen: 
 
Beschluss-Nr.: 382/19-24 
Der Stadtrat beschließt den Ausbau (Verbesserung/Erneuerung) der Verkehrsanlage (Vka) 
Siebengebirgsstraße. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ratsmitglied Daniel Schmitz hat noch eine Anfrage bzgl. der Sanierung der Siebengebirgs-
straße: 
Es wurde mal eine Testphase für den Radverkehr im 2. Teil-Bereich (von „Alter Kirchweg“ 
bis “Im Pösten“/große Unterführung) beschlossen. Wann wird diese durchgeführt? Die 
heute ausgelegt Darstellung sieht schon nach fertigen Bauplänen aus… 
 
 
TOP 5 Ausbau der Teilanlagen Beleuchtung und Gehweg der Verkehrsanlage 

Merowinger Straße im Stadtbereich von Unkel 
1. Grundsatzbeschluss über den Ausbau 
2. Festsetzung des Bauprogramms 

 
1. Grundsatzbeschluss über den Ausbau 
 
Da es sich um einen beitragsrelevanten Ausbau im Sinne des Kommunalabgabengesetzes 
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(KAG) handelt, muss der Ausbau durch den Stadtrat formell beschlossen werden. 
 
 
2. Festsetzung des Bauprogramms 
 
Anders als im Einmalbeitragsrecht hat das gemeindliche Bauprogramm, welches die kon-
krete Ausbaumaßnahme näher beschreibt, beim wiederkehrenden Beitrag keine oder allen-
falls untergeordnete Bedeutung. 
Beim wiederkehrenden Beitrag spielt die Frage, ob die ausbaubeitragsfähige Maßnahme im 
maßgeblichen Kalenderjahr abgeschlossen worden ist oder nicht, keine Rolle. Nach § 10 a 
Abs. 5 KAG entsteht der Beitragsanspruch für das abgelaufene Kalenderjahr mit Ablauf des 
31. Dezember. Bei der jährlichen Spitzabrechnung wird nur danach gefragt, welche Kosten 
in dem jeweiligen maßgeblichen Zeitraum für den den Ausbau von Verkehrsanlagen tat-
sächlich kassenwirksam angefallen sind. Auf die technische Fertigstellung von Ausbaumaß-
nahmen kommt es nicht an. 
Wegen dieser – im Vergleich zum Einmalbeitrag – deutlich geringeren Bedeutung des Aus-
bauprogramms sind an dieses deutlich geringere formale Anforderungen zu stellen, so dass 
nach Auffassung des Gemeinde- und Städtebundes (GStB) beim wiederkehrenden Stra-
ßenausbaubeitrag beispielsweise auf einen formalen Ratsbeschluss verzichtet werden 
kann. 
In Anlehnung an das Erschließungsbeitragsrecht dürfte es jedenfalls genügen, wenn ein 
solches Bauprogramm formlos aufgestellt ist; es kann sich sogar (mittelbar) aus Beschlüs-
sen des Rates oder seiner Ausschüsse sowie den zugrundeliegenden Unterlagen und selbst 
aus der Auftragsvergabe ergeben. 
Neben Rats- und Ausschussbeschlüssen sowie der Auftragsvergabe kann sich im Erschlie-
ßungsbeitragsrecht das Bauprogramm auch aus einzelnen Verträgen oder den schriftlich 
fixierten Entscheidungen von Verwaltungsmitarbeitern ergeben. 
 
Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die Ausführungsplanung des Ingenieurbüros Steen-
Meyers-Schmiddem zugrunde zu legen. 
 
Die fertige Ausführplanung liegt nun für die heutige Sitzung aus. Die Stadtratsmitglieder 
erhalten Zeit, sich diese anzuschauen. 
 
Der Vorsitzende gibt zudem noch eine Beantwortung der Verwaltung zu einer Frage aus der 
letzten Hauptausschusssitzung bekannt: 
 
Frage: 
Es soll der Grundsatzbeschluss für die hier aufgeführte Ausbaumaßnahme herausgesucht 
werden, wann dieser gefasst wurde. 
 
Antwort: 
„Wie in der Vorlage dargelegt ist ein Ausbauprogramm, auch nach Meinung des GStB, 
grundsätzlich nicht mehr notwendig und wurde hier lediglich der Vollständigkeitshalber mit 
Verweis auf die durch den Stadtrat beauftragten Vergabe an das ausführende Ingenieurbüro 
verwiesen. Es kann auch zukünftig komplett auf die Festsetzung des Bauprogramms im 
Rahmen des Grundsatzbeschlusses verzichtet werden. In der Zukunft werden die Grund-
satzbeschlüsse wieder vor Beginn der Maßnahme gefasst.  
Nochmal zum Verständnis: Das Bauprogramm war bei den einmaligen Straßenausbaubei-
trägen von zentraler Bedeutung, da dies den Zeitpunkt festlegte wann eine Straßenbau-
maßnahme abgeschlossen war und somit die sachliche Beitragspflicht entstand. Bei den 
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wiederkehrenden Beiträgen mit Abrechnung über das „A-Modell“ entsteht der Beitragsan-
spruch mit Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres und wird in Höhe der bis dahin kassenwirk-
samen Aufwendungen ermittelt. Unerheblich ist, ob der Ausbau im Kalenderjahr auch be-
endet wurde. 
 
Da die hier vorliegenden Sitzungsvorlagen diese Grundsatzbeschlüsse sind, liegen diese 
dementsprechend nicht vor…„ 
 
Eine Anfrage aus dem Rat, ob sich die Anzahl der Leuchten in der Merowingerstraße durch 
die Maßnahme verändert hat, beantwortet Stadtratsmitglied und Anwohner der Merowinger-
straße, Ludwig Conrad wie folgt: “die Anzahl ist gleich geblieben, lediglich sind die Lampen 
ein bisschen versetzt worden.“ 
 
Danach wird wie folgt beschlossen: 
 
Beschluss-Nr.: 383/19-24 
Der Stadtrat beschließt den Ausbau (Verbesserung/Erneuerung) der Verkehrsanlage (Vka) 
Merowinger Straße in den Teilanlagen Gehweg und Beleuchtung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 
TOP 6 Preisanpassung für Brennholz für den häuslichen Bedarf 

 
Die Nachfrage im Bereich des Energieholzes und insbesondere des Brennholzes für den 
häuslichen Bereich hat sich rasant entwickelt. 
Gleichzeitig sind die Kosten infolge der Kostenentwicklungen deutlich gestiegen. 
Demgegenüber wurden in diesem Segment während der letzten 10 Jahre keine oder nur 
eine sehr unterdurchschnittliche Preissteigerung vorgenommen. 
Industrieholz als alternativer Absatzbereich für den Forstbetrieb hat deutliche Preissteige-
rungen erlebt und wird auch in unserem Raum stark nachgefragt. 
Die dramatisch angestiegene Nachfrage führt zu enormen Belastungen der Revierleitungen. 
Vor diesem Hintergrund werden die beigefügten Preise für den Verkauf von Brenn-/Ener-
gieholz an Endverbraucher gemäß der beigefügten Aufstellung empfohlen. 
 
Der Vorsitzende gibt folgende Antwort des Forstamtes Dierdorf, Herrn Uwe Hoffmann auf 
die Anfrage nach der Begriffserklärung bekannt (Bezug auf das Schreiben “Empfehlung für 
das Wirtschaftsjahr 2022/23“ vom 11.07.2022): 
 

„Der Ort der Bereitstellung des Holzes und die Vorleistungen seitens der Forstbetriebe können 
sehr unterschiedlich sein. 
 
Baumfallend beschreibt eine Form der Aufarbeitung, bei der die Stammteile nicht auf vorher fest-
gelegte Längen erfolgt, sondern die Stämme in der Länge aufgearbeitet werden, wie sie von der 
Natur gewachsen sind. Das Gegenteil dazu wären Fixlängen (z.B. 3 oder 4 Meter). Hierbei gibt es 
aber immer Reste, und die Verluste für den Waldbesitzer sind höher, ebenso steigen die Aufarbei-
tungskosten. 
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Gerückt am Weg beschreibt den Ort der Bereitstellung für den Kunden. Der Forstbetrieb beauf-
tragt einen Rückunternehmen, damit der Kunde das Holz an einem Lkw-fahrbaren Weg aufladen 
kann. Auch dies steigert die Kosten des Forstbetriebes. 
 
Schlagabraum bedeutet, dass die Mengen (Kronenholz, unverwertbare Stammteile, Faulstücke,..), 
die der Forstbetrieb nicht für den Verkauf aus den Waldflächen holt, von den Brennholzkäufern in  
Selbstwerbung (der Kunde arbeitet die Hölzer selbst auf und schafft diese an den Weg auf eigene 
Kosten) übernommen werden. Ob der Forstbetrieb Schlagabraumnutzung oder Selbstwerbung zu-
lässt ist eine Entscheidung des Waldbesitzers; der Kontrollaufwand steigt, da die Einhaltung der 
Rückgassen, die geeignete Technik (Befahrungsschäden) und die Begrenzung der Nutzung (keine 
noch stehenden Bäume) intensiv und zeitnah zu kontrollieren sind.“ 
 
Zudem liegt den Ratsmitgliedern eine Zuordnung der neuen Preise zu den bisher gültigen 
Brennholzpreisen vor: 
 

         Preise bis heute:    neu: 

1. langes Laubmischholz am Weg   Raummeter  28 - 36 € pro Rm  45 - 49 € pro Rm 

2. langes Nadelholz am Weg     Raummeter 19 € pro Rm  30 - 34 € pro Rm 

3. stehende Bäume       Raummeter  14 - 20 € pro Rm            29 - 32 € pro Rm 

4. Liegendes Nadelholz                  14 - 18 € pro Rm 

 
Der Rat diskutiert sehr rege, beschließt dann wie folgt: 
 
Beschluss-Nr.: 384/19-24 
Der Stadtrat Unkel beschließt die Preisanpassung für Brennholz für den häuslichen Bereich 
in der vorgelegten Form 
 
Abstimmungsergebnis: 
13 Ja-Stimmen 
4 Enthaltungen 
einstimmig 
 
 
ANLAGE – Schreiben Forstamt Dierdorf vom 11.07.2022 
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TOP 7 Planungswettbewerb zur Umgestaltung der Rheinpromenade 

 
Der Stadtrat hat am 22.03.2022 beschlossen für die Umgestaltung der Rheinpromenade im 
Rahmen der laufenden Stadtsanierung einen Planungswettbewerb durchzuführen. Die Ver-
waltung wurde gebeten ein geeignetes Büro für die Vorbereitung und Durchführung des 
Wettbewerbs zu suchen, das Honorarangebot förderrechtlich mit der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion (ADD) abzustimmen und die Auftragsvergabe vorzubereiten. 
 
Von fünf angefragten (auch von der ADD als geeignet und erfahren angesehenen) Pla-
nungsbüros haben drei wegen ihrer Auslastung abgesagt (Auch eine parallele Anfrage im 
Bereich Dorferneuerung führte bei zwölf angefragten Büros nur zu einem Angebot, ansons-
ten Absagen.) Zwei Büros wollen vor dem Hintergrund der Freiraumgestaltung im Hochwas-
serbereich zusammenarbeiten und haben ein entsprechendes Honorarangebot unterbreitet. 
Es handelt sich um das Architekturbüro Kurz aus Mainz in Zusammenarbeit mit dem Pla-
nungsbüro BGH-Plan Landschaftsarchitekten aus Trier. Beide Büros haben langjährige und 
umfassende Erfahrungen mit der Verfahrensbetreuung von Planungswettbewerben und da-
mit einhergehenden Vergabeverfahren.  
 
Das Angebot umfasst die Vorbereitung und Durchführung eines europaweiten Bewerbungs- 
und Auswahlverfahrens nach der Vergabeverordnung (VGV) mit integriertem Planungswett-
bewerb nach der Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW 2013) zur Erlangung einer (re-
alisierbaren) Vorentwurfsplanung für das Projekt. D. h. es handelt sich um einen sogenann-
ten Realisierungswettbewerb. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Arbeitsschritte 
bzw. Leistungen: 
 
1. Wettbewerbsauslobung, 
Erarbeiten der Aufgabenstellung für den Architektenvorentwurf: 

- Formulieren der Auslobungsbedingungen nach VGV und RPW 2013, 

u. a. Festlegung der Beurteilungskriterien, Aufstellen des Leistungskatalogs, Berech-

nung von Wettbewerbssumme und Preisgeldern, Beratung bei der Zusammensetzung 

des Preisgerichts, Terminkoordination 

- Aufgabenstellung für den Entwurf, 

u. a. Klären der Aufgabenstellung, Abstimmungsgespräche mit der Stadt, Aufgabenbe-

schreibung, Zusammenstellung der Wettbewerbsunterlagen, Abstimmung mit der Ar-

chitektenkammer zur Registrierung, Abstimmung mit dem Preisgericht 

- Herstellung der Auslobungsunterlage, 

u. a. Layout einer Farb-Broschüre, Zusammenstellung aller Unterlagen in digitaler 

Form 

 
2. EU-Veröffentlichung und Bewerbungs- und Auswahlverfahren, 
Nichtoffenes Verfahren mit vorgeschaltetem (öffentlichem) Teilnahmewettbewerb, 
Auswahl der Teilnehmer nach festgelegten Kriterien auf wirtschaftliche und technische Leis-
tungsfähigkeit / Fachkunde: 

- Erarbeiten der Veröffentlichung für das EU-Amtsblatt, 

u. a. Beratung und Mitwirkung bei der Festlegung der Kriterien für das Bewerbungs- 

und Auswahlverfahren incl. Wichtung, Erarbeitung des Bewerberbogens und der Prüf-

matrix, Beratung und Mitwirkung bei der Festlegung der Zuschlagskriterien 
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- Erfassung, Prüfung und Auswertung der Teilnahmeanträge, 

u. a. formale und fachkundliche Prüfung und Wertung der Anträge, Dokumentation 

und Präsentation für das Auswahlgremium 

 (Das Angebot geht von 25 Teilnahmeanträgen aus. Die Abrechnung erfolgt anhand 

der tatsächlichen Anzahl.) 

- Durchführung  und Moderation des Auswahlgremiums, Protokollerstellung und Mittei-

lung an die Bewerber 

 
3.  Durchführung und Moderation der Vorbesprechung Jury (Preisgericht)  

und eines Kolloquiums für die Teilnehmer 
 
4. Vorprüfung der eingereichten Entwurfsarbeiten 
nach den Kriterien der Auslobung, Erstellen eines schriftlichen Vorberichts in Broschüren-
form (Das Angebot geht von 16 Wettbewerbsarbeiten aus. Die Abrechnung erfolgt anhand 
der tatsächlichen Anzahl.) 
 
5. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Jurysitzungen 
 
6. Durchführung des Verhandlungsverfahrens 
Ablaufplanung und Moderation des Verhandlungsverfahrens mit den potenziellen Bewer-
bern, Protollführung, Mitteilung an die Bewerber 
 
7. Abschluss des Verfahrens 
Vergabemitteilung an das EU-Amtsblatt, Zusammenstellung und Übergabe aller Unterlagen 
an die Stadt, Wettbewerbsmitteilung an die Architektenkammer RlP, Teilnahme an der Aus-
stellungseröffnung. 
 
Unter den o. g. Voraussetzungen (Anzahl der Teilnahmeanträge und Wettbewerbsarbeiten) 
beläuft sich das Honorarangebot des Architekturbüros Kurz, Mainz (in Kooperation mit dem 
Planungsbüro BGH-Plan Landschaftsarchitekten, Trier) vom 08.07.2022 inkl. Nebenkosten 
auf voraussichtlich 47.226,82 Euro brutto. Die ADD Koblenz hat bestätigt, dass das Angebot 
im Vergleich mit Honoraren für die Verfahrungsbetreuung anderer Planungswettbewerbe 
sowohl inhaltlich den Anforderungen entspricht als auch preislich angemessen ist. 
 
Hinzu kommen geschätzte Kosten von ca. 24.500 Euro für das Preisgericht (hauptsächlich 
Aufwandsentschädigungen für die Fachpreisrichter, Miete für Stellwände, sonstiger Begleit-
aufwand). Die Preisgelder für die besten Vorentwürfe richten sich nach der oben bereits 
genannten Richtlinie für Planungswettbewerbe und werden sich voraussichtlich in einer 
Größenordnung zwischen 25.000 und 30.000 Euro bewegen. Sie zählen förderrechtlich 
schon zu den Planungsleistungen, da eine entsprechende Gegenleistung erbracht wird, d. 
h. die Leistungsphasen 1 (Grundlagenermittlung) und 2 (Vorplanung) der HOAI sind damit 
bereits abgedeckt.  
 
Aus Sicht der Verwaltung und der ADD steht den v. g. Kosten des Planungswettbewerbs 
von rd. 100.000 Euro (bzw. rd. 75.000 Euro ohne Preisgelder für die Vorentwürfe) ein ent-
sprechender Mehrwert gegenüber. Eine Auswahl an Vorentwürfen verschiedener Planungs-
büros bietet nicht nur gestalterische, sondern auch wirtschaftliche Vergleichsmöglichkeiten 
hinsichtlich der Planungslösungen gegenüber einem konventionellen Vorgehen, d. h. der 
sofortigen Beauftragung nur eines Planungsbüros. Dies hat letztlich auch Auswirkungen auf 
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die Baukosten der Maßnahme. Unabhängig von der Entscheidung für einen Planungswett-
bewerb wäre in jedem Fall ein europaweites (wettbewerbsoffenes) Vergabeverfahren für die 
Ingenieurleistungen zur Umgestaltung der Rheinpromenade durchzuführen, das ebenfalls 
von einem erfahrenen und zu vergütenden Dienstleister zu begleiten wäre. 
 
Die Kosten für den Planungswettbewerb wurden mit der ADD Koblenz förderrechtlich abge-
stimmt. Die ADD befürwortet den Planungswettbewerb und bestätigt, dass die v. g. Kosten 
vollumfänglich förderfähig sind. Aus ihrer Sicht wird die Rheinpromenade  innerhalb des 
ISEK als Missstand und ihre Umgestaltung als wesentliches Entwicklungsziel identifiziert. 
Ziel des aktuellen integrierten Entwicklungskonzeptes sei neben der funktionalen und ge-
stalterischen Aufwertung der Fläche u. a. die Ausgestaltung der Verweilmöglichkeiten zur 
Steigerung der Aufenthaltsqualität. Ziel des Planungswettbewerbs sei es, die unterschiedli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten für das Areal aufzuzeigen. 
 
Die für den Planungswettbewerb entstehenden Kosten werden im Rahmen des Stadterneu-
erungsprogramms „Lebendige Zentren“ zu 75 % mit Landes- und Bundesmitteln gefördert. 
Der städtische Eigenanteil beträgt 25 % und wird über Kredit finanziert, da keine sonstigen 
Einnahmen (wie z. B. KAG-Beiträge) zur Verfügung stehen. Im Doppelhaushalt der Stadt 
Unkel stehen bisher unter der Investitions-Nr. 73-17-001 (Planungskosten Rheinprome-
nade) Mittel in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung. Der Restbetrag muss im Nachtrags-
haushalt 2022 bereitgestellt werden. 
 
Es wird ausführlich diskutiert, danach wie folgt beschlossen: 
 
Beschluss-Nr.: 385/19-24 
Der Stadtrat beschließt, einen Planungswettbewerb für die Umgestaltung der Rheinprome-
nade durchzuführen und das Architekturbüro Kurz, Mainz in Kooperation mit dem Planungs-
büro BGH-Plan, Trier auf Basis des o. g. Honorarangebots mit der Vorbereitung und Durch-
führung eines europaweiten Bewerbungs- und Auswahlverfahrens nach VGV mit integrier-
tem Planungswettbewerb nach RPW 2013 zur Erlangung einer (realisierbaren) Vorentwurf-
splanung zu beauftragen. Die über den o. g. Haushaltsansatz hinausgehenden erforderli-
chen Mittel sind im Nachtragshaushalt 2022 bereitzustellen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
10 Ja-Stimmen 
2 Nein-Stimmen 
5 Enthaltungen 
mit Stimmenmehrheit 
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TOP 8 Bauleitplanung der Stadt Unkel 

Bebauungsplan "Unkel-Süd, Änderung 13.2 Erweiterung Mischgebiet Lin-
zer Straße" 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a i.V.m. §13 BauGB 
Einleitungsbeschluss 

 
Anlass 
Der Antragssteller hat den Wunsch auf seinen im rechtskräftigen Bebauungsplan „Unkel 

Süd“ gelegenen Flurstücken Nr. 105/1, 105/2, 107/3 Gemarkung Unkel, Flur 4 einen Neu-

bau zur Nutzung für Gesundheitsberufe wie z.B. eine Facharztpraxis zu errichten.  

Die Nutzung für Gesundheitsdienstberufe ist in den Festsetzungen des rechtsgültigen Be-

bauungsplanes explizit ausgeschlossen.  

 
In Vorgesprächen mit dem Antragsteller bekundete die Stadt ebenfalls ein Interesse daran, 
die ärztliche Versorgung im Grundzentrum Unkel zu sichern bzw. zu erweitern. Daraufhin 
reichen nun die Antragsteller mit Schreiben vom 08.06.2022 einen Antrag auf Änderung des 
Bebauungsplanes „Unkel Süd“ im Verfahren nach §13a BauGB, Bebauungsplan der Innen-
entwicklung, „Unkel Süd, 13.2 Änderung“ mit der Zielrichtung der Änderung der Gebietsaus-
weisung von Gewerbegebiet „GE“ in Mischgebiet „MI“ und somit der Baurechtschaffung für 
die Nutzung von Gesundheitsdienstberufen ein (s. Anlage 1).  
Die Planungsrechtlichen Festsetzungen des angrenzenden Mischgebietes (MI) bezüglich 
des Maßes der baulichen Nutzung (Zahl der Vollgeschosse III, TH 9,5 m, FH 13,5 m, OK 
EF 1,5 m) sollen für die betreffenden Flurstücke übernommen werden. 
 
Planerische Rahmenbedingungen 
Da es sich um einen ausdrücklichen Ausschluss einer Nutzung im Gewerbegebiet handelt, 
war eine Befreiung für die gewünschte Nutzung nicht mit den Grundzügen der Planung ver-
einbar. Daher wurde auch schon vor einigen Jahren für die zuvor auch ausgeschlossenen 
Dienstleistungskaufleute des Bank- und Versicherungswesens ebenfalls ein Planände-
rungsverfahren durchgeführt. 
 
Im nun vorliegenden Fall bietet es sich jedoch an, anstelle der Zulassung auch dieser Nut-
zung im Gewerbegebiet das an die Grundstücke unmittelbar angrenzende Mischgebiet auch 
auf diese Flächen auszudehnen. Denn im weiteren Straßenverlauf Richtung Innenstadt 
schließen sich Misch- und Wohnnutzungen an, wo eine Mischgebietsnutzung auf diesem 
Grundstück einen organischen Übergang bilden würde und die geplante Nutzung als Ärzte-
haus regulär zulässig ist. 
 
Sollte die Stadt dem Antrag auf Änderung im Rahmen eines Bebauungsplanes der Innen-

entwicklung folgen, kann sie weiterhin über Verfahrenserleichterungen beschließen.  

 

Gem. §§ 13a i.V.m. 13 BauGB kann sie beschließen, dass  
- gem. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung 

gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB abgesehen wird, und  
- gem. § 13 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 BauGB die Beteiligungen nach §§ 3 (2) und 4 (2) 

BauGB durchgeführt werden; sowie in diesem Zusammenhang auch die Beteiligung 
der Nachbarkommunen gem. § 2 (2) BauGB erfolgt. 

Weiterhin wird gem. § 13 Abs. 3 S. 2 BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen. 
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Auch wird keine parallele Änderung des bestandskräftigen Flächennutzungsplans (Dar-

stellung „Gewerbliche Bauflächen“) erforderlich, er kann im Wege der Berichtigung ange-

passt werden (§ 13a (2) Nr. 2 BauGB). 

 
Verfahrensablauf 
Wenn die Stadt dem Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes in dem genannten Verfah-
ren folgt, wird nach dem Beschluss zur Verfahrenseinleitung – wie bei investorentgetriebe-
nen Planungen üblich - ein entsprechender städtebaulicher Rahmenvertrag zwischen der 
Stadt und dem Antragsteller abgeschlossen.  
Dieser regelt in Anlehnung an den Antrag vom 08.06.2022 zum einen die wesentlichen Pla-
ninhalte wie auch die grundsätzliche Verpflichtung des Antragstellers, alle mit dem Vorha-
ben verbundenen Kosten zu tragen, sowie die Planrechte für die Kommune. Hierzu zählen 
sowohl die Planung als auch die Durchführung des Projektes incl. evtl. erforderlicher Gut-
achten (z.B. Landespflege, Umweltbericht, Verkehrsgutachten, Altablagerungen, etc.), die 
Baumaßnahmen auf dem Grundstück sowie der natur- und artenschutzrechtliche Ausgleich. 
Die Beauftragung von Planungs- und Gutachtenleistungen durch entsprechend erfahrene 
Büros soll durch den Antragsteller nach Abstimmung mit der Verwaltung und dem Stadtbür-
germeister erfolgen. 
Wenn die entsprechend abgestimmten Planungsunterlagen vorliegen, werden diese als 
nächstes dem Stadtrat zur Freigabe für die Beteiligungen der Nachbarkommunen, der Öf-
fentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange gem. §§ 2 (2), 3 (2) und 4 (2) BauGB vorge-
legt. 
 
Aufgrund des vorgesehenen städtebaulichen Vertrages zur Kostenübernahme durch den 
Antragssteller entstehen der Stadt keine Kosten.  
 
Beschluss-Nr.: 386/19-24 
Der Stadtrat Unkel beschließt: 
 

1. Dem Antrag des Grundeigentümers folgend beschließt der Stadtrat die Einleitung 
der Änderung des rechtsgültigen Bebauungsplanes „Unkel Süd“ als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB i.V.m. §13 BauGB im vereinfachten Ver-
fahren. 
Der Bebauungsplan läuft unter der Bezeichnung Bebauungsplan „Unkel Süd, Ände-
rung 13.2, Erweiterung Mischgebiet“, Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. 
§13a i.V.m. § 13 BauGB. 
Zielrichtung ist die Änderung der Gebietsausweisung von Gewerbegebiet „GE“ in 
Mischgebiet „MI“. Der Geltungsbereich für das Bebauungsplanverfahren erstreckt 
sich auf die Flurstücke Gemarkung Unkel, Flur 4, Nrn. 105/1, 105/2 und 107/3. 
 
Gem. §§ 13a i.V.m. 13 BauGB  
- wird gem. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und  

Erörterung gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB abgesehen, und  

- werden gem. § 13 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 BauGB die Beteiligungen nach §§ 3  
(2) und 4 (2) BauGB durchgeführt; es erfolgt in diesem Zusammenhang auch  

die Beteiligung der Nachbarkommunen gem. § 2 (2) BauGB. 

Es wird gem. § 13 Abs. 3 S. 2 BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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Beschluss-Nr.: 387/19-24 
Der Stadtrat Unkel beschließt: 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen städtebaulichen Rahmenvertrag vorzuberei-
ten, der u.a. die vollständige Kostenübernahme durch die Antragsteller vorsieht.  

 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 
Anlagen 

1. Antragsschreiben vom 08.06.2022  
inkl. Lageplan mit Darstellung des Planbereiches (ohne Maßstab) 

2. Auszugskopie aus dem geltenden Bebauungsplan (Planzeichnung und Text) 
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TOP 9 Bauleitplanung der Stadt Unkel 

Bebauungsplan "Freiflächen-Photovoltaikanlage Unkel-Hinterheide" 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit paralleler Änderung des Flächen-
nutzungsplanes gem. § 12 BauGB 
Anerkennung des Planentwurfs und Beschluss zur Durchführung der Ver-
fahrensschritte nach §§ 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB 

 

Der Rat der Stadt Unkel hat in seiner Sitzung am 08.02.2022 folgenden Beschuss gefasst: 
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„Dem Antrag des Vorhabenträgers folgend beschließt der Stadtrat die Aufstellung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes „Freiflächen-Photovoltaikanlage Unkel-Hinterheide“ nach §12 BauGB. 
Der Geltungsbereich für das Bebauungsplanverfahren erstreckt sich auf die Flurstücke Gemarkung 
Unkel, Flur 18, Nrn. 16/3 und 16/2.“ 

 
Das Verfahren läuft unter der Bezeichnung Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlage Unkel-Hinterheide“ (§12 BauGB) mit paralleler Änderung des Flächennutzungspla-
nes. Es erfolgt eine Ausweisung als Sondergebiet gem. § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung 
PV-Freiflächenanlage. 

 
Mittels dieser Verfahren soll Baurecht geschaffen werden für das Vorhaben, dem Bau einer PV-
Freiflächenanlage mit einer Produktionsleistung von etwa 7.000.000 Kilowattstunden Strom/Jahr. 
Dies entspricht einem Jahresstrombedarf von ca. 1.800 drei-Personen Haushalten. Die CO2 Ein-
sparungen würden ca. 3.500 Tonnen pro Jahr betragen. Der Anschluss der geplanten PV-Anlage ist 
an das bereits bestehende Stromnetz vorgesehen.  

 
Die für die PV-Freiflächenanlage vorgesehenen Flurstücke liegen westlich der Ortslage Schweifeld, 
östlich der L 253 in der Gemarkung Unkel, Flur 18 Flstk. 16/3 (ca. 1,6 ha) und Flstk. 16/2 (ca. 5,9 
ha) und werden bislang landwirtschaftlich genutzt (Ackerflächen- und Grünlandnutzung). Das Plan-
gebiet grenzt westlich an eine forstwirtschaftlich genutzte Fläche und östlich an eine Wohnbebauung 
an. Die Gebietserschließung erfolgt über die im Süden das Gebiet angrenzende Schweifelder Straße 
(K24). 

 
Es erfolgte und läuft noch eine Vorklärung von Rahmenbedingungen. Aufgrund örtlicher Gegeben-
heiten ergab sich eine geringfügige Änderung (Verkleinerung) des Geltungsbereichs Richtung Wald. 
Nun kann die Freigabe des Bauleitplanentwurfes für die Beteiligungen nach §§ 2 (2), 3 (1) und 4 (1) 
BauGB erfolgen. 

 
Die regulären Beteiligungen der Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange sowie der Öffentlichkeit sollen zeitgleich für die Verbandsgemeinde und die Stadt durchge-
führt werden. Für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist vorgesehen, diese in Form einer 
Bürgerversammlung sowie einer entsprechenden Auslegung der Planunterlagen vorzunehmen, und 
flankierend noch eine Informationsveranstaltung in einer Nachbarkommune durchzuführen.  

 
Aufgrund der Erläuterungen der Sitzungsvorlage und der anliegenden Unterlagen können nun die 
Entscheidungen der Stadt Unkel zu dem Verfahrensfortgang getroffen werden. 

 
Der Investor erklärt sich bereit, alle mit der Planung und deren Umsetzung verbundenen Kosten zu 
übernehmen. Da dies mit entsprechenden städtebaulichen Verträgen abgesichert wird, kommen auf 
die Kommune keine Kosten zu. 

 
 
Beschluss-Nr.: 388/19-24 
Der Stadtrat Unkel beschließt wie folgt:  
 
Der geplante Geltungsbereich wird aufgrund örtlicher Gegebenheiten gegenüber dem Aufstellungs-
beschluss im Bereich der Parzelle 16/2 marginal Richtung Wald verkleinert.  
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ergibt sich aus der anliegenden Planzeichnung. 

 

Der Stadtrat von Unkel gibt die anliegende Planung für die Beteiligungen nach §§ 2 (2), 3 (1) und 4 
(1) BauGB mit der Ausweisung eines Sondergebiets gem. § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung 
„PV-Freiflächenanlage“ frei.  
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Die Beteiligungen erfolgen in Form einer Bürgerversammlung und einer öffentlichen Auslegung der 
Planunterlagen. Flankierend wird noch eine Informationsveranstaltung in einer Nachbarkommune 
angeboten. 
 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Der Vorsitzende informiert hierzu, dass am 07.11.2022 um 19 Uhr die Bürgerversammlung im 
Übungsraum der Turnhalle in Unkel und die Informationsveranstaltung für die Nachbarkommune am 
10.11.2022 um 18 Uhr im Forum Windhagen stattfinden werden. 

 

Anlagen 

1. Entwurf Planzeichnung Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage Unkel-
Hinterheide“ 

2. Entwurf Textliche Festsetzungen Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikan-
lage Unkel-Hinterheide“ 
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Bauleitplanung der Stadt Unkel" 
Bebauungsplan "Unkel-Süd, Änderung 13.1 Bereich Lidl"  
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. §13a i.V.m. §13 BauGB 
Anerkennung des Planentwurfs und Beschluss zur Durchführung der Ver-
fahrensschritte nach §§ 2 (2), 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 
Am 15.12.2020 fasste der Rat der Stadt Unkel den Beschluss, für den Bebauungsplan Un-
kel-Süd, Teilgebiet 13 ein Änderungsverfahren 13.1 „Bereich Lidl“ einzuleiten, das gemäß 
§13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden soll.  
 
Das Verfahren läuft unter der Bezeichnung „Bebauungsplan Unkel-Süd, Änderung 13.1 Be-
reich Lidl, Bebauungsplan der Innenentwicklung“ 
 
Planungsanlass war ein Antragsschreiben des Pächters in Abstimmung mit dem Erbbau-
rechtnehmer, mit dem diese um Schaffung der Rechtsgrundlage für die Vergrößerung und 
Modernisierung des bestehenden Einzelhandelsbetriebes bitten. Es besteht der Wunsch die 
Verkaufsfläche auf rund 1.000 m² zu erweitern, eine Backnische mit Tiefkühlzelle anzu-
bauen, den Pfandraum mit integriertem Eingang zu erweitern, sowie die Schaufenster in 
bodentiefe Schaufenster umzubauen.  
 
In Gesprächen mit der Stadt haben sich die Grundstücksberechtigten (Eigentümer, Erb-
pachtnehmer und Pächter) bereit erklärt, einen Grundstücksstreifen in einer Breite von ca. 
1,0 m der Stadt für die Anlage eines Gehweges in Fortführung des unlängst vor dem be-
nachbarten Markt angelegten Abschnittes zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend er-
folgt im Bebauungsplanentwurf hierzu eine Ausweisung als „öffentliche Verkehrsfläche“.  
 
Durch das in Abstimmung mit der Stadt von dem Antragsteller beauftragte Planungsbüro 
P1 wurde zwischenzeitlich ein Planentwurf erstellt, der nach entsprechender Vorabstim-
mung nun die Grundlage für die weiteren Entscheidungen der Stadt Unkel zu dem Verfah-
rensfortgang bildet. 
 
In dem nach §§ 13a i.V.m 13 BauGB durchgeführten Verfahren soll von den dortigen Er-
leichterungen u.a. bei den Beteiligungsschritten Gebrauch gemacht werden.  
 
Dementsprechend ist vorgesehen, dass gem. §§ 13a i.V.m. 13 BauGB  
 

- gem. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung 
gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB abgesehen wird, und  

- gem. § 13 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 BauGB die Beteiligungen nach §§ 3 (2) und 4 (2) 
BauGB durchgeführt werden sowie in diesem Zusammenhang auch die Beteiligung 
der Nachbarkommunen gem. § 2 (2) BauGB erfolgt. 

Weiterhin wird gem. § 13 Abs. 3 S. 2 BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen. 
 
Die Antragsteller erklären sich bereit, alle mit der Planung und deren Umsetzung verbunde-
nen Kosten zu übernehmen. Da dies mit einem städtebaulichen Vertrag abgesichert wird, 
kommen auf die Kommune keine Kosten zu. 
 
Der Vorsitzende weist noch auf eine Änderung bei der Anlage „Textliche Festsetzungen 
Bebauungsplan Unkel-Süd, Änderung 13.1 Bereich Lidl, Bebauungsplan der Innenentwick-
lung“ auf Seite 5, Punkte Lärmschutzwand und Lärmschutzwall hin. 
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Beschluss-Nr.: 389/19-24 
Der Stadtrat von Unkel gibt die anliegende Planung für die Beteiligungen der Öffentlichkeit, 
der Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbarkommunen frei.  
 
Gem. §§ 13a i.V.m. 13 BauGB  
 

- wird gem. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-
rung gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB abgesehen, und  

- werden gem. § 13 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 BauGB die Beteiligungen nach §§ 3 (2) und 
4 (2) BauGB durchgeführt; es erfolgt in diesem Zusammenhang auch die Beteili-
gung der Nachbarkommunen gem. § 2 (2) BauGB, und 

Es wird gem. § 13 Abs. 3 S. 2 BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 
Anlagen 
 

1. Abgrenzung des Geltungsbereiches 
2. Planzeichnung „Bebauungsplan Unkel-Süd, Änderung 13.1 Bereich Lidl, Bebau-

ungsplan der Innenentwicklung“ 
3. Textliche Festsetzungen  „Bebauungsplan Unkel-Süd, Änderung 13.1 Bereich Lidl, 

Bebauungsplan der Innenentwicklung“ *neu* 
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Ausbau der Teilanlagen Beleuchtung und Gehweg der Verkehrsanlage 
Graf-Blumenthal-Straße im Stadtbereich von Unkel 
1. Grundsatzbeschluss über den Ausbau 
2. Festsetzung des Bauprogramms 

 
1. Grundsatzbeschluss über den Ausbau 
 
Da es sich um einen beitragsrelevanten Ausbau im Sinne des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) handelt, muss der Ausbau durch den Stadtrat formell beschlossen werden. 
 
2. Festsetzung des Bauprogramms 
 
Anders als im Einmalbeitragsrecht hat das gemeindliche Bauprogramm, welches die kon-
krete Ausbaumaßnahme näher beschreibt, beim wiederkehrenden Beitrag keine oder allen-
falls untergeordnete Bedeutung. 
Beim wiederkehrenden Beitrag spielt die Frage, ob die ausbaubeitragsfähige Maßnahme im 
maßgeblichen Kalenderjahr abgeschlossen worden ist oder nicht, keine Rolle. Nach § 10 a 
Abs. 5 KAG entsteht der Beitragsanspruch für das abgelaufene Kalenderjahr mit Ablauf des 
31. Dezember. Bei der jährlichen Spitzabrechnung wird nur danach gefragt, welche Kosten 
in dem jeweiligen maßgeblichen Zeitraum für den den Ausbau von Verkehrsanlagen tat-
sächlich kassenwirksam angefallen sind. Auf die technische Fertigstellung von Ausbaumaß-
nahmen kommt es nicht an. 
Wegen dieser – im Vergleich zum Einmalbeitrag – deutlich geringeren Bedeutung des Aus-
bauprogramms sind an dieses deutlich geringere formale Anforderungen zu stellen, so dass 
nach Auffassung des Gemeinde- und Städtebundes (GStB) beim wiederkehrenden Stra-
ßenausbaubeitrag beispielsweise auf einen formalen Ratsbeschluss verzichtet werden 
kann. 
In Anlehnung an das Erschließungsbeitragsrecht dürfte es jedenfalls genügen, wenn ein 
solches Bauprogramm formlos aufgestellt ist; es kann sich sogar (mittelbar) aus Beschlüs-
sen des Rates oder seiner Ausschüsse sowie den zugrundeliegenden Unterlagen und selbst 
aus der Auftragsvergabe ergeben. 
Neben Rats- und Ausschussbeschlüssen sowie der Auftragsvergabe kann sich im Erschlie-
ßungsbeitragsrecht das Bauprogramm auch aus einzelnen Verträgen oder den schriftlich 
fixierten Entscheidungen von Verwaltungsmitarbeitern ergeben. 
 
Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die Ausführungsplanung des Ingenieurbüros Steen-
Meyers-Schmiddem zugrunde zu legen. 
 
Die fertige Ausführplanung liegt nun für die heutige Sitzung aus. Die Stadtratsmitglieder 
erhalten Zeit, sich diese anzuschauen. 
 
Der Vorsitzende gibt zudem noch eine Beantwortung der Verwaltung zu einer Frage aus der 
letzten Hauptausschusssitzung bekannt: 
 
Frage: 
Es soll der Grundsatzbeschluss für die hier aufgeführte Ausbaumaßnahme herausgesucht 
werden, wann dieser gefasst wurde. 
 
Antwort: 
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„Wie in der Vorlage dargelegt ist ein Ausbauprogramm, auch nach Meinung des GStB, 
grundsätzlich nicht mehr notwendig und wurde hier lediglich der Vollständigkeitshalber mit 
Verweis auf die durch den Stadtrat beauftragten Vergabe an das ausführende Ingenieurbüro 
verwiesen. Es kann auch zukünftig komplett auf die Festsetzung des Bauprogramms im 
Rahmen des Grundsatzbeschlusses verzichtet werden. In der Zukunft werden die Grund-
satzbeschlüsse wieder vor Beginn der Maßnahme gefasst.  
Nochmal zum Verständnis: Das Bauprogramm war bei den einmaligen Straßenausbaubei-
trägen von zentraler Bedeutung, da dies den Zeitpunkt festlegte wann eine Straßenbau-
maßnahme abgeschlossen war und somit die sachliche Beitragspflicht entstand. Bei den 
wiederkehrenden Beiträgen mit Abrechnung über das „A-Modell“ entsteht der Beitragsan-
spruch mit Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres und wird in Höhe der bis dahin kassenwirk-
samen Aufwendungen ermittelt. Unerheblich ist, ob der Ausbau im Kalenderjahr auch be-
endet wurde. 
 
Da die hier vorliegenden Sitzungsvorlagen diese Grundsatzbeschlüsse sind, liegen diese 
dementsprechend nicht vor…„ 
 
Danach wird wie folgt beschlossen: 
 
Beschluss-Nr.: 390/19-24 
Der Stadtrat beschließt den Ausbau (Verbesserung/Erneuerung) der Verkehrsanlage (Vka) 
Graf-Blumenthal-Straße in den Teilanlagen Gehweg und Beleuchtung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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Einvernehmen zu Planungen und Bauvorhaben Dritter 

 
 
TOP 
12.1 

Einvernehmen zu Planungen und Bauvorhaben Dritter 

 
Bauantrag:   § 34 BauGB 
Gemarkung:   Unkel 
Flur:   2 
Flurstück:   1293/0000 
Lage des Baugrundstückes: Siebengebirgsstraße 15 
Bauvorhaben:   Neubau einer Garage mit Dachterrasse 
 
Beschluss-Nr.: 391/19-24 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB wird -soweit erforderlich- erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
15 Ja-Stimmen 
1 Nein-Stimmen 
mit Stimmenmehrheit 
 
An der Abstimmung nahm nicht teil: 
Herr Daniel Schmitz 
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Dem Bauantrag wird gemäß Empfehlung der Verwaltung zugestimmt. 
 
 
TOP 
12.2 

Einvernehmen zu Planungen und Bauvorhaben Dritter 

 
Bauvoranfrage:   § 35 BauGB 
Gemarkung:   Unkel 
Flur:   13 
Flurstück:   0021/0000 
Lage des Baugrundstückes: Gut Hohenunkel 1 
Bauvorhaben:   Neubau einer Feldscheune 
 
Beschluss-Nr.: 392/19-24 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB wird -soweit erforderlich- fristwahrend nicht erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
6 Ja-Stimmen 
10 Nein-Stimmen 
1 Enthaltung 
mit Stimmenmehrheit 
 
Der Bauvoranfrage wird entgegen der Empfehlung der Verwaltung zugestimmt. 
 
 
TOP 
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Einvernehmen zu Planungen und Bauvorhaben Dritter 

 
Bauvoranfrage:   § 30 BauGB 
Gemarkung:   Unkel 
Flur:   4 
Flurstück:   0105/0001, 0105/0002, 0107/0003 
Lage des Baugrundstückes: Linzer Straße 32 
Bauvorhaben:   Errichtung eines Arzt- und Wohnhauses 
 
Beschluss-Nr.: 393/19-24 

1) Das Einvernehmen zu einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
„Unkel-Süd“ für die Art der baulichen Nutzung wird erteilt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Beschluss-Nr.: 394/19-24 

2) Das Einvernehmen nach § 36 BauGB wird -soweit erforderlich- erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Der Bauvoranfrage wird gemäß Empfehlung der Verwaltung zugestimmt. 
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Vergaben 

 
Zu diesem TOP liegen keine Inhalte vor. 
 
 
TOP 
14 

Mitteilung über erfolgte Vergaben 

 
Vergaben wurden nicht erteilt. 
 
 
TOP 
15 

Mitteilungen und Anfragen 

 
Baumaßnahme Siebengebirgsstraße 
Der Vorsitzende berichtet, dass der Terminplan der Arbeiten im Teilbereich “Siebengebirgs-
straße/Bahnhofstraße“ bis zum „Alten Kirchweg“ bis jetzt eingehalten wurde. 
Der Einbau der Tragschicht ist für den 29. Und 30. September 2022 vorgesehen, die As-
phaltschicht ist für den 4. Oktober 2022 terminiert. 
 
Der Kostenplan für die Sanierung wird hauptsächlich aufgrund von Materialverteuerung lei-
der nicht eingehalten werden können. In der nächsten Hauptausschusssitzung muss daher 
der Nachtragshaushaltsplan mit einem neuen Ansatz beraten werden müssen. 
 
Kriegsgräberfürsorge 
Der Vorsitzende informiert, dass für dieses Jahr die Sammlung der Kriegsgräberfürsorge 
wieder ansteht.  
Stadtratsmitglied Prof. Dr. Wolfgang von Keitz meldet sich als Organisator und erhält vom  
Vorsitzenden die Unterlagen. 
 
Ehrennadel RLP 
Der Vorsitzende teilt mit, dass das Ehepaar Jochen und Ellen Seidel die Ehrennadel des 
Landes Rheinland-Pfalz erhalten hat. 
Unkel als „Kulturstadt“ ist auch diesem Paar zu verdanken, die mit den Kunsttagen und den 
Unkeler Höfen die Stadt stetig mit Leben füllen. 
 
Anfrage Anton-Limbach-Straße 
In der Stadtratssitzung vom 12.07.2022 wurde der Grund für die (damalige) Sperrung der 
Anton-Limbach-Straße angefragt. Der Vorsitzende informiert, dass hier Leerrohre verlegt 
wurden. 
 
Fragen HA-Sitzung vom 16.08.2022 
Der Vorsitzende gibt die Antworten der Verwaltung, Frau Klewitz, Fachbereich 2, auf die 
Fragen aus der HA-Sitzung vom 16.08.2022 bekannt: 
 

1.) Frage: 
Wann der Stadtrat-Beschluss vom 27.10.2020 umgesetzt wird? Hier wird die Ver-

waltung gebeten, „eine CO2-Bilanz für die Liegenschaften der Stadt Unkel sowie 



816 
 

 
ein Zukunftskonzept für eine weitere CO2-Reduktion als Grundlage für die Investiti-

ons- und Haushaltsplanung der Stadt zu erstellen“ > es geht um die großen „Ener-

giefresser“ in der Stadt Unkel, damit man weiß, wo Einsparungen Sinn machen (ak-

tuelle Energiekrise). 

 

Antwort: 

„Die seit langem andauernde Personalsituation des FB2 und die dort ebenfalls seit 

langem anfallenden Arbeitsaufträge der Kommunen sind bekannt. 

Die Stelle Klima- und Mobilitätsmanagement, in deren Bereich die hier erfragte Auf-

gabenstellung fällt, konnte erst im 2ten Anlauf besetzt werden. Die neue Kollegin 

fängt stundenweise im Oktober und dann regulär zum 01.11.2022 an. Sie wird sich 

neben anderen Punkten dann auch mit dieser Aufgabenstellung befassen.“ 

 

 

2.) Frage: 
In der Zeitung stand, dass der Kreis Neuwied / Hr. Hallerbach im Fall einer Gas-
Mangellage einen Plan erstellen will / erstellt hat > hat die Verwaltung darüber In-
fos? 
 
Antwort: 
„Das Thema ist in der Bearbeitung grundsätzlich präsent. 
Zu dem Plan des Kreises ist mir nichts Näheres bekannt.“ 
 
 

3.) Frage: 
Wann der Beschluss vom 22.03.2022 umgesetzt wird? > Die Digitale Umsetzung 
der Bebauungspläne auf der VG-Homepage. 
 
Antwort 
„Es wurden bereits einige Bebauungspläne eingescannt, bei einigen zeigten sich 
technische Probleme. 
Wir werden uns der Sache bald nochmal annehmen, da auch wir ein Interesse an 
der Zurverfügungstellung der Planunterlagen haben.“ 
 
 

Energieeinsparungen 
Der Vorsitzende berichtet, dass in den Büroräumen vom städtischen Rathaus schon Ener-
gieeinsparungen vorgenommen worden sind. Die Heizung in den Toiletten ist aus, Warm-
wasser wurde abgestellt (kann bei Bedarf eingeschaltet werden), die Raumtemperaturen in 
den Büros wurde abgesenkt, etc. Nun soll als nächstes die Turnhalle überprüft und Einspa-
rungen vorgenommen werden. 
In diesem Zusammenhang weisen die Ratsmitglieder auf die Beleuchtung am Sportplatz 
hin. Diese brennt oft auch abends, obwohl keine Spieler mehr auf dem Feld sind. Der Vor-
sitzende teilt mit, dass diese Kosten bei den Vereinen bleiben. Stadtratsmitglied und Mitglied 
im Arbeitskreis BHAG Sportplatz, Herr Christian Efferoth, soll diesbezüglich mit den Verei-
nen sprechen. 
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Jahnstraße Erpel 
Ratsmitglied Knut von Wülfing weist auf die Baustelle in Erpel in der Jahnstraße hin. Der 
Verkehr läuft nun am Stux vorbei und die Straße leidet sehr. Er bittet darum, dass eine 
Dokumentation von dem „Jetzt-Zustand“ der Straße gemacht wird. 
Der Vorsitzende teilt mit, dass er diesbezüglich mit der Ordnungsbehörde sprechen und 
eine Begehung machen möchte. 
 
Sachstandsmitteilung „Im Brücher“ 
Der Vorsitzende verliest folgende Sachstandsmitteilung der Verwaltung: 
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Frau Kindler-Glätzner erklärt danach noch einmal etwas genauer, wie es sich mit der Öko-
kontofläche als Ausgleich verhält. Für dieses Biotopmosaik würden Umsetzungs- und Pfle-
gekosten anfallen. 
Auch erwähnt sie einige Ausgleichsmaßnahmen die direkt im Gebiet „Im Brücher“ vorzu-
nehmen wären. 
 
Die Frage nach einer Kostenschätzung, die nachher ein potentieller Käufer eines Grund-
stücks pro qm “Im Brücher“ bezahlen muss, kann aufgrund verschiedenster Variablen, die 
aktuell noch offen sind, nicht genannt werden. 
 
 
Nachdem keine weiteren Mitteilungen und Anfragen erfolgen, schließt der Vorsitzende den 
öffentlichen Teil um 20:33 Uhr und eröffnet die nichtöffentliche Sitzung. 
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Bekanntmachung der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 

 
 
Der Vorsitzende gibt die im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse bekannt: 
 
 

1.) zu 
Grundstücksangelegenheiten - Ankauf eines Grundstücks: 

 

Der Stadtrat beschließt, das Flurstück 166/3, Flur 2, Gemarkung Unkel (am Ast-

platz), Im Rheintal mit 856m² zu kaufen.  

 

2.) zu 
Grundstücksangelegenheiten - Ankauf eines Grundstücks: 
 
Der Stadtrat beschließt, die Flurstücke 348, 278/0, 321/0, 232/0, 327/0, Flur 8,  
Gemarkung Unkel zu kaufen.  

 
3.) zu  

Vertragsangelegenheiten 

Städtebaulicher Vertrag gem. § 11 BauGB 

zum Änderungsverfahren 13.1 des Bebauungsplans Unkel-Süd "Bereich Lidl: 

 

Der Stadtrat stimmt der Unterzeichnung eines städtebaulichen Vertrags mit der 
Grundstücksverwaltung GbR Unkel durch den Stadtbürgermeister zu. 
 

4.) zu 
Vertragsangelegenheiten 

Modernisierungsvereinbarung betr. das Gebäude Frankfurter Straße 45: 

 

Der Stadtrat beschließt dem Abschluss einer Modernisierungsvereinbarung für das 

Gebäude der ehemaligen Pelzfabrik, Frankfurter Straße 45 im Rahmen des Förder-
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programms „Aktive Stadt – Lebendige Zentren“ zuzustimmen. Der Stadtbürgermeis-

ter wird ermächtigt, eine entsprechende Modernisierungsvereinbarung abzuschlie-

ßen. Dieser Beschluss ergeht vorbehaltlich der Einzelgenehmigung der Modernisie-

rungsvereinbarung durch die ADD Koblenz. 

 

 
 
Nachdem keine weiteren Meldungen und Anfrage vorliegen, schließt der Vorsitzende die 
Sitzung um 20:40 Uhr. 
 
 
 
 

   
Der Vorsitzende  Die Schriftführerin 

 


